
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vertrag zur zeitweisen Unterbringung  
zum Zweck der Partnervermittlung  
eines Vogels 
 
zwischen: 
KUBUS gGmbH 
PAPPAGALLI – Papageienschutz 
Am Gohlitzsee 3 
14797 Kloster Lehnin OT Rädel 
 
und 
  
Vogelhalter 
 
Nachname: ___________________________________________________  
 
Vorname: ____________________________________________________  
 
Straße: ______________________________________________________  
 
PLZ/Ort: ______________________________________________________  
 
Telefon: __________________Handy: ______________________________  
 
E-Mail: _______________________________________________________  
 
Ansprechpartner für Notfälle: ______________________________________  
 
Wer bekommt den Vogel falls Ihnen etwas passiert: 
_____________________________________________________________  
 
 
 
 



 

 

Der Vertrag regelt die befristete Unterbringung eines Papageis zum Zwecke der 
Partnervermittlung.  
 
Der Vogel des Vogelhalters soll in der Anlage von PAPPAGALLI einen 
Partnervogel finden. PAPPAGALLI vermittelt Partnervögel nur, wenn im neuen 
Zuhause keine Käfighaltung stattfindet. Es muss gesichert sein, dass die beiden 
neuen Partnervögel sowohl über einen Innenschutzraum (Voliere) und über eine 
Außenvoliere an der frischen Luft verfügen. 
 
Die Papageien von PAPPAGALLI sind alle untersucht und , unabhängig  
von der äußerlichen Erscheinung, sind alle Papageien gesund.  
 
Alle Vögel, die einen Partnervogel bei PAPPAGALLI suchen, müssen vorher  
tierärztlich untersucht werden (siehe Infoblatt: Tierärztliche Leistung bei  
Erstuntersuchung Vögel zur Aufnahme bei PAPPAGALLI) und kommen für eine 
Partnervermittlung infrage. 
 
Bei der Partnervermittlung wird der Vogel mit einem anderen artgleichen Papagei 
zusammengeführt. Die Zusammenführung kann auch in einer Großvoliere mit 
mehreren artgleichen Vögeln erfolgen. Der fremde Vogel sucht sich ohne 
menschliches Zutun einen Partner. Der gefundene Partnervogel kann dabei auch 
gleichgeschlechtlich sein.  
PAPPAGALLI entscheidet durch intensive Beobachtung, in wie weit die 
Partnervermittlung funktioniert.  
Die Unterbringung des Vogels kann mehrere Wochen oder Monate dauern, bis ein 
Partnervogel gefunden ist. Dabei wird keine Garantie von PAPPAGALLI 
übernommen, dass die Partnervermittlung von Erfolg gekrönt wird. 
 
 Papageien entscheiden selbständig, welche Partner zusammenfinden. 
PAPPAGALLI wird keinerlei körperliche oder psychische Gewalt ausgeübt, um 
die Partnerfindung zu ermöglichen. Die Papageien lernen durch 
Zusammenführung in gemeinsamen Schutzhäusern und Außenvolieren sich 
kennen und können zu einander finden. 
 
Dies vorangestellt, wird im Weiteren der Vertrag geschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Untergebracht wird folgender Vogel:  
 
Name: _____________________________Geburtsdatum: _____________  
 
Art:_______________ __________________________________________  
 
Hahn _____ Henne _____  
 
Chip- Ringnummer: ____________________________________________  
 
Tierärztliche Untersuchung am / mit Ergebnis: __________________________  
 
Krankheiten: _______________________________________  
 
Medikamente: ______________________ Dosierung: ____________________  
 
Angabe zur Fütterung: ___________________________________________  
 
Sonstige Anmerkungen zum Vogel: 
_______________________________________________________________  
 
Unterbringung  
von:   ______ Uhrzeit: _______ bis mind./max.:    _______. Die Unterbringung kann 
vom Halter jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist beendet werden. Die 
Unterbringung endet in jedem Fall erst am Tag der Abholung. 
 
Berechnet wird pro angefangenen Tag als Gebühr ein Tagessatz von _____ Euro. Bei 
einer Unterbringung von weniger als 25 Tagen beträgt die Mindestgebühr 50,00 €. 
Der Gesamtbetrag wird zum Ende der Unterbringung ermittelt. Zum Ende der 
Unterbringung erfolgt die Herausgabe des Vogels nur bei vollständiger Bezahlung der 
Unterbringungskosten.  
 
Ist die Partnervermittlung erfolgreich (dies bedarf dem Einverständnis der Halters und 
von PAPPAGALLI), erfolgt bei Abholung des Vogels die Mitnahme des Partnervogels. 
Hierzu werden alle notwendigen Unterlagen und Verträge miteinander abgeschlossen 
und übergeben. 
 
Für die Mitnahme des Partnervogels erwartet PAPPAGALLI eine angemessene  
 
Schutzgebühr, die der Halter festlegt, aber nicht unter 150,00 € liegen sollte. 
PAPPAGALLI muss mit der Schutzgebühr einverstanden sein. 
 
Hiermit akzeptiere ich die nachfolgenden vertraglichen Bedingungen zur Unterbringung 
und Partnervermittlung meines Vogels.  
 
 
Datum / Unterschrift Vogelhalter:__________________________  
 
 
Datum / Unterschrift PAPPAGALLI:__________________________  
 
 
 



 

 

Vertragsbedingungen zur Unterbringung und Partnervermittlung des Vogels.  
 
1. 
Der Tierhalter hatte vor Vertragsabschluss im Rahmen eines Besichtigungs- und  
Kennlerntermins die Gelegenheit, das Betriebsgrundstück, dessen Einzäunung und die 
baulichen Anlagen, in welchen der Vogel untergebracht wird, in Augenschein zu 
nehmen. Der Tierhalter erklärt sich mit Art und Beschaffenheit der Anlagen 
einverstanden.  
 
2. 
Dem Tierhalter ist bekannt, dass der Vogel zunächst in Einzelhaltung betreut wird, um 
den Charakter des Vogels kennen zu lernen. Dadurch kann zielsicherer ein 
Partnervogel im nächsten Schritt angeboten werden. 
 
3.  
Der Tierhalter erklärt sich mit dieser Haltungsform ausdrücklich einverstanden.  
 
4. 
PAPPAGALLI bestätigt, dass eine Betriebshaftpflichtversicherung besteht.  
 
5. 
PAPPAGALLI haftet für Sachschäden und Schäden an den in Obhut gegebenen Vogel 
nur soweit, als diese Schäden auf fahrlässiges Handeln von PAPPAGALLI oder deren 
gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind. PAPPAGALLI 
übernimmt keine Verantwortung für mitgebrachte Sachen (Decken, Schüsseln, 
Spielzeug etc.).  
 
6. 
Der Tierhalter erklärt sich damit einverstanden, dass in Notfällen und bei akuten 
Erkrankungen oder Verletzungen die erforderliche Behandlung bei einem Tierarzt 
erfolgt, der von PAPPAGALLI bestimmt wird. PAPPAGALLI wird für diesen Fall 
ausdrücklich ermächtigt, im Namen und auf Rechnung des Tierhalters eine 
Tierarztpraxis mit der tierärztlichen Versorgung und Behandlung des Tieres zu 
beauftragen. Die Kosten übernimmt der Tierhalter. In diesem Fall wird der betreffende 
Tierhalter durch PAPPAGALLI umgehend informiert. 
 
7. 
Der Tierhalter bestätigt, dass sein Vogel ordnungsgemäß gemeldet ist und er 
vollumfänglich über das Eigentum an dem Vogel verfügt.  
 
8. 
Der Tierhalter bestätigt, alle Angaben vollständig und wahrheitsgetreu gemacht zu 
haben.  
 
9. 
Bei Nichtabholung des Vogels spätestens nach fünf Tagen nach dem vereinbarten 
Abholtermin, es ist auch eine mündliche Vereinbarung eines Abholtermins möglich, ist 
es PAPPAGALLI vorbehalten, den Vogel in eigenes Eigentum zu übernehmen. 
 
10. 
PAPPAGALLI darf Film-/Fotoaufnahmen des Tieres ausschließlich zur Werbung  
für das eigene Unternehmen verwenden.  



 

 

 
11. 
Der Tierhalter willigt hiermit unwiderruflich in die Verwendung und Nutzung der von ihm 
übermittelten persönlichen Daten ein, soweit dieses im Rahmen der Vertragsabwicklung 
erforderlich ist.  
 
12. 
Sollten eine oder mehrere Regelungen dieses Vertrages unwirksam sein, so zieht dies 
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich. Die unwirksame Regelung 
wird durch die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltende gesetzliche Regelung 
ersetzt. Es werden keine mündlichen Vereinbarungen getroffen. Einzig die schriftlich 
fixierten sind Bestandteil dieses Vertrages.  
 
13. 
Gerichtsstand ist Potsdam. 
 
Datum / Unterschrift: 
 
 
PAPPAGALLI _______________________________________ 
 
 
Datum / Unterschrift: 
 
 
 
Tierhalter _________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Infoblatt: 
Tierärztliche Leistung bei  
Erstuntersuchung Vögel  
zur Aufnahme bei PAPPAGALLI 
(für Partnervermittlung und Übernahme von Papageien) 
(Stand: Januar 2019) 

  

Allgemeine Untersuchung und/oder Beratung: Vogel 

lnhalationsnarkose, lntubationsnarkose: Vogel je 15 Minuten (falls erforderlich, z.B. wenn 
Mikrochip implatiert werden muß) 

Mikrochip implantieren (erforderlich, wenn kein schriftlicher Herkunftsnachweis  
vorhanden ist) 

Ablesen Mikrochip 

Blutprobenentnahme venös inklusive Verbrauchsmaterial 

Blutuntersuchung: Hämatologie, Hämatokrit, Vetscan 

Bakteriologische und Mykologische Untersuchung mit Resistenztest inkl. 
Tupferentnahme mehrfach 

Virustest Borna (PCR/Serologie) 

Virustest Circo-/Polyomavirus PCR 

Geschlechtsbestimmung DANN (erforderlich, wenn kein schriftlicher Herkunftsnachweis  
vorhanden ist) 

Parasitologische Untersuchung mittels 2 verschiedener Untersuchungsverfahren 
(Flotation und Nativ) 

Bearbeiten von Proben zum Versand (je Einzeltier)  

Tierärztlicher Untersuchungsbericht Bestandsuntersuchung 

Verpackung und Porto  

Die tierärztliche Untersuchung wird vor Übergabe des Vogels durch den Halter auf dessen 
Kosten selbst organisiert oder erfolgt nach Abgabe des Vogels durch Pappagalli auf Kosten des 
Halters, wobei dann zusätzlich anteilige Transportkosten fällig werden. Die Entscheidung zur 
Aufnahme des Vogels bei Pappagalli ist abhängig von einem krankheitsfreien 
Untersuchungsergebnis. 


